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Aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622), verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Die Anlage der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 8. Dezember 2009 (GVBl. I
S. 522), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juni 2017 (GVBl. S. 236), wird wie folgt
geändert:

1. Nr. 14141 wird aufgehoben.

2. Die bisherige Nr. 14142 wird Nr. 14141 und in Spalte 2 die Angabe „(§ 2 Abs. 1)“ durch
„(§ 6 Abs. 1)“ ersetzt.

3. Die bisherige Nr. 14143 wird Nr. 14142 und in Spalte 2 die Angabe „(§ 5)“ durch „(§ 11)“
ersetzt.

4. Die bisherigen Nr. 141431 und 1414311 bis 1414314 werden die Nr. 141421 und 1414211
bis 1414214.

5. Die bisherigen Nr. 141432 und 1414321 bis 1414324 werden die Nr. 141422 und 1414221
bis 1414224.

6. Die bisherige Nr. 141433 wird Nr. 141423.

7. Nach Nr. 141423 wird als Nr. 14143 eingefügt:
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1) Ändert FFN 305-65

Zehnte Verordnung
zur Änderung verwaltungskostenrechtlicher Vorschriften

Vom 11. Dezember 2017

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

14143 Anerkennung einer Einrichtung für nach Zeitaufwand
Fortbildungsveranstaltungen nach 
§ 11 Abs. 2

8. In den Nr. 1421, 1422 und 1423 wird in Spalte 2 nach den Wörtern „mit der Gebühr abge-
golten.“ jeweils folgender Satz eingefügt:

„Abweichend von § 24 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz werden Gutachterkosten, Kosten der
Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit, Veröffentlichungskosten und die im
Zusammenhang mit der Durchführung von Erörterungsterminen entstandenen Aufwen-
dungen auch von den in § 8 Abs. 1 und 2 des Bundesgebührengesetzes bezeichneten
Rechtsträgern und den als gemeinnützig anerkannten Forschungseinrichtungen erho-
ben.“

9. In Nr. 14262 wird in Spalte 2 folgender Satz angefügt:

„Abweichend von § 24 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz werden Auslagen auch von den in § 8
Abs. 1 und 2 des Bundesgebührengesetzes bezeichneten Rechtsträgern und den als ge-
meinnützig anerkannten Forschungseinrichtungen erhoben.“

10. In Nr. 142621 wird in Spalte 2 folgender Satz angefügt:

„Auslagen werden nicht erhoben, wenn kein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift oder
einen Verwaltungsakt festgestellt wird.“

11. Die Nr. 154115 bis 15425 werden durch die folgenden Nr. 154115 bis 15426 ersetzt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

154115 Widerruf einer Bekanntgabe einer nach Zeitaufwand
nach § 29b BImSchG bekannt 
gegebenen Stelle
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

1542 Bekanntgabe von Sachverständigen, 
Lehrgängen und sonstige Amtshand-
lungen

15421 Bekanntgabe als Sachverständiger nach Zeitaufwand
nach § 29b BImSchG in Verbindung 
mit der Bekanntgabeverordnung 
(41. BImSchV)

15422 Überwachung der Tätigkeiten der nach Zeitaufwand
nach § 29b BImSchG bekannt gege-
benen Sachverständigen

15423 Widerruf einer Bekanntgabe eines nach Zeitaufwand
nach § 29b BImSchG bekannt gege-
benen Sachverständigen

15424 Anerkennung eines Lehrgangs nach Zeitaufwand
nach § 7 Nr. 2 der 5. BImSchV

15425 Entnahme von Proben (§ 5 Abs. 3 je Probe 72
BzBlG). Die Auslagen nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HVwKostG
sind mit der Gebühr abgegolten.

15426 Nachtragsbescheid (§ 51 HVwVfG in nach Zeitaufwand
Verbindung mit § 6 BImSchG)

12. Die Nr. 181301 bis 181303 werden durch die folgenden Nr. 181301 und 181302 ersetzt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

181301 Neue Erlaubnis, erstmalig beantragt nach Zeitaufwand
nach § 9 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 Satz 1
AbfAEV oder bei Änderung wesent-
licher Umstände nach § 10 Abs. 6
Satz 1 AbfAEV

181302 Prüfung der Anzeige nach § 10 Abs. 6 nach Zeitaufwand
Satz 2 AbfAEV

13. Die Nr. 18302 und 183021 werden wie folgt gefasst:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

18302 Amtshandlungen nach der Abfall-
beauftragtenverordnung

183021 Anordnung zur Bestellung mehrerer 100 bis
betriebsangehöriger Abfallbeauftrag- 3 000
ter nach § 3, Gestattung der Bestel-
lung eines oder mehrerer nicht be-
triebsangehöriger Abfallbeauftragter
nach § 5, Gestattung der Bestellung
eines Abfallbeauftragten für den Kon-
zernbereich nach § 6 oder Befreiung
von der Pflicht zur Bestellung eines
Abfallbeauftragten nach § 7

14. In Nr. 221 wird in Spalte 2 die Angabe „Tierseuchengesetz (TierSG)“ durch „Tiergesund-
heitsgesetz (TierGesG)“ ersetzt.

15. In Nr. 2214 wird in Spalte 2 die Angabe „(§ 16 Abs. 1 und 3 TierSG), Anordnung von
Maßregeln (§§ 17 oder 18 TierSG)“ durch „(§ 25 Abs. 1 und 3 TierGesG), Anordnung von
Maßregeln (§§ 5 oder 8 TierGesG)“ ersetzt.



16. In Nr. 22141 wird in Spalte 2 die Angabe „(§ 16 Abs. 2 TierSG)“ durch „(§ 25 Abs. 2 Tier-
GesG)“ ersetzt.

17. In Nr. 2215 wird in Spalte 2 die Angabe „(§ 17c Abs. 4 TierSG)“ durch „(§ 11 Abs. 6 Tier-
GesG)“ ersetzt.

18. In Nr. 2216 wird in Spalte 2 die Angabe „Sera, Impfstoffen oder Antigenen (§ 17d
TierSG)“ durch „immunologischen Tierarzneimittel oder In-vitro-Diagnostika (§ 12 Tier-
GesG)“ ersetzt.

19. Nr. 2217 wird aufgehoben.

20. Nach Nr. 2253 werden als Nr. 226 und 2261 eingefügt:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

226 Amtshandlungen nach der Verord-
nung (EU) Nr. 576/2013

2261 Dokumenten- und Nämlichkeitskon- je Heimtier 60
trollen nach Art. 34 Abs. 1

21. In Nr. 2331 wird Spalte 2 wie folgt gefasst:

„Erzeugnisse tierischen Ursprungs“

22. In Nr. 23311 wird Spalte 2 wie folgt gefasst:

„bei Einfuhr aus Neuseeland nach dem Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1084 für Er-
zeugnisse, die dem Abkommen zwischen der EU und Neuseeland über veterinärhygieni-
sche Maßnahmen im Handel mit lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen unterlie-
gen“

23. In Nr. 23312 wird Spalte 2 wie folgt gefasst:

„bei anderen Einfuhren und Durchfuhren“

24. In Nr. 233124 wird in Spalte 4 die Angabe „38“ durch „40“ ersetzt.

25. In Nr. 23313 werden in Spalte 2 die Wörter „besondere Tätigkeit“ durch „entstandener
Mehraufwand“ ersetzt.

26. Nach Nr. 23314 wird als Nr. 23315 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

23315 Erstellen eines Gemeinsamen Veteri- 20
närdokumentes für die Einfuhr 
(GVDE) bei Nr. 233111 bis 233124

27. In Nr. 23323 wird Spalte 2 wie folgt gefasst:

„Amtliche Kontrollen nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/175“

28. In Nr. 23325 wird in Spalte 4 die Angabe „35“ durch „40“ ersetzt.

29. In Nr. 23326 wird in Spalte 4 die Angabe „45“ durch „50“ ersetzt.

30. Nach Nr. 23327 werden als Nr. 23328 bis 23330 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

23328 amtliche Kontrollen nach der Verord- nach Zeitaufwand
nung (EU) Nr. 885/2014

23329 amtliche Kontrollen nach dem Durch- nach Zeitaufwand
führungsbeschluss 2011/884/EU

23330 amtliche Kontrollen nach der Verord- nach Zeitaufwand
nung (EU) Nr. 284/2011



31. Nach Nr. 2333 werden als Nr. 2334 bis 23345 eingefügt:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

2334 lebende Tiere

23341 amtliche Kontrolle je Sendung 60

23342 nur Dokumentenkontrolle 40

23343 tierschutzrechtlicher Mehraufwand nach Zeitaufwand

23344 Erstellen eines GVDE 20

23345 Tätigkeiten in Zusammenhang mit 20
der TRACES-Meldepflicht zusätzlich
zu Nr. 23341 bis 23344

32. In Nr. 2512 werden in Spalte 2 die Angabe „Buchst. e“ und in Spalte 4 die Angabe „min-
destens 200“ gestrichen.

33. Nach Nr. 2513 wird als Nr. 2514 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

2514 Maßnahmen nach Art. 46 nach Zeitaufwand

34. Nach Nr. 2544 werden als Nr. 255 und 2551 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

255 Amtshandlungen nach der Verord-
nung (EU) Nr. 142/2011

2551 Gestattung alternativer Verarbei- nach Zeitaufwand
tungsparameter für Biogas- und 
Kompostieranlagen nach Art. 10 Nr. 3

35. Nach Nr. 27124 wird als Nr. 27125 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

27125 Prüfung eines Maßnahmenplanes nach Zeitaufwand
nach § 58d Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 
Abs. 3 

36. Die Nr. 292 und 2921 werden aufgehoben.

37. Die bisherigen Nr. 293 und 2931 werden die Nr. 292 und 2921.

38. Die Nr. 321 bis 32111 werden wie folgt gefasst:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

321 Prüfungen nach dem Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) und Feststellung der
Gleichwertigkeit nach dem Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetz 
(BQFG)
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

3211 Zulassung zur Prüfung nach der Aus-
bilder-Eignungsverordnung

32111 Prüfung nach der Ausbilder-Eig- 120
nungsverordnung

39. In Nr. 321121 wird in Spalte 4 die Angabe „400“ durch „500“ ersetzt.

40. In Nr. 321131 wird in Spalte 4 die Angabe „350“ durch „400“ ersetzt.

41. In Nr. 32121 wird in Spalte 4 die Angabe „120“ durch „150“ ersetzt. 

42. Nach Nr. 3215 werden als Nr. 3216 bis 32162 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

3216 Feststellung der Gleichwertigkeit von
Berufsqualifikationen nach dem 
BQFG

32161 Feststellung der Gleichwertigkeit je Entscheidung 250
nach § 4 Abs. 1

32162 Zusatzaufwand im Rahmen der Fest- nach Zeitaufwand bis zu 600
stellung der Gleichwertigkeit von 
Berufsqualifikationen nach 
§ 12 Abs. 3 und 4

43. Nr. 341521 wird wie folgt gefasst:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

341521 auf Kartoffel-, Rüben- und Haferne- je ha 20
matoden sowie andere zystenbildende
Nematoden nach § 8 Abs. 1 der Ver-
ordnung zur Bekämpfung des Kartof-
felkrebses und der Kartoffelzysten-
nematoden

44. In den Nr. 342113141 und 34211315 wird jeweils in Spalte 4 die Angabe „20“ durch „22“
ersetzt.

45. Nr. 3463 wird wie folgt gefasst:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

3463 Überprüfung der Kontrolleinrich- 250
tungen der Kontrollwerkstätten nach 
Maßgabe der Anlage 1 der Hessischen
Ausführungsverordnung zum Pflan-
zenschutzgesetz

46. Nach Nr. 3486 werden als Nr. 3487 bis 34810 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

3487 Ausgabe der Warndienstinformati- je Abonnement und 20
onen Weinbau per Fax oder Email Jahr



47. Nach Nr. 359341 werden als Nr. 35935 bis 359352 eingefügt:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

3488 Ausgabe der Warndienstinformati- je Abonnement und 25
onen Weinbau per Post Jahr

3489 Ausgabe der Warndienstinformati- je Abonnement und 20
onen ökologischer Weinbau per Fax Jahr
oder Email

34810 Ausgabe der Warndienstinformati- je Abonnement 25
onen ökologischer Weinbau per Post und Jahr

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

35935 Kellerwirtschaftliche Informationen

359351 Ausgabe der kellerwirtschaftlichen je Abonnement und 20 
Informationen per Fax oder Email Jahr

359352 Ausgabe der kellerwirtschaftlichen In- je Abonnement und 25
formationen per Post Jahr

48. In Nr. 362306 werden in Spalte 2 die Wörter „in der Aquakultur“ gestrichen.

49. Die Nr. 37 bis 372 werden durch die folgenden Nr. 37 bis 372 ersetzt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

37 Agrarzahlungen-Verpflichtungen-
gesetz (AgrarZahlVerpflG) und Agrar-
zahlungen-Verpflichtungenverord-
nung (AgrarZahlVerpflV)

371 Genehmigung der Ausnahme von nach Zeitaufwand
Verpflichtungen nach § 2 Abs. 1 und 3 
Satz 1 AgrarZahlVerpflG

372 Genehmigung nach § 6 Abs. 5 nach Zeitaufwand
AgrarZahlVerpflV für Ausnahmen
von den Anforderungen des § 6 Abs. 2 
bis 4 im Fall des Einsatzes von Stall-
mist zur Gefügestabilisierung

50. In Nr. 421611 wird in Spalte 4 die Angabe „200“ durch „300 bis 1 000“ ersetzt.

51. In Nr. 421612 werden in Spalte 3 die Angabe „je ha“ eingefügt und in Spalte 4 die Anga-
be „400“ durch „600 bis 2 000“ ersetzt.

52. Nr. 421613 wird aufgehoben.

53. In Nr. 43115 wird in Spalte 2 die Angabe „Abs. 4 und 5“ durch „Abs. 3“ ersetzt.

54. Nach Nr. 4326 werden als Nr. 433 und 4331 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

433 Amtshandlungen nach der Verord-
nung über die Fischerprüfung und
über die Fischereiabgabe

4331 Fischerprüfung 40



Artikel 22)

Änderung der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung

Die Anlage der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung vom 11. Dezember 2009 (GVBl. I
S. 763), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. November 2015 (GVBl. S. 390), wird wie
folgt geändert:

1. In Nr. 1411 wird in Spalte 4 die Angabe „19,25“ durch „19,75“ ersetzt.

2. In Nr. 1412 wird in Spalte 4 die Angabe „16“ durch „16,25“ ersetzt.

3. In Nr. 1413 wird in Spalte 4 die Angabe „12,50“ durch „12,75“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

Die Anlage zu § 1 der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung vom 19. November 2012 (GVBl.
S. 484, 2013 S. 44), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. September 2016 (GVBl. S. 138),
wird wie folgt geändert:

1. Die Übersicht zum Verwaltungskostenverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „Fremdenverkehr“ zu Nr. 111 wird gestrichen.

b) Nach der Angabe „Topografische Karten“ zu Nr. 83112 wird die Angabe „Tourismus“
zu Nr. 111 eingefügt.

2. Die Nr. 111 bis 1112 werden durch die folgenden Nr. 111 bis 1113 ersetzt:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

111 Tourismus

Anerkennung oder Bestätigung als

1111 Luftkurort, Erholungsort, Tourismusort 600

1112 Heilbad, Kneippheilbad, Kneipp- 840
Kurort, Heilklimatischer Kurort, Ort
mit Heilquellenkurbetrieb

1113 Widerruf der Anerkennung oder Wi- 25 % von
derruf der Bestätigung nach Nr. 111 Nr. 1111

oder 1112 

3. In Nr. 12521 wird in Spalte 4 die Angabe „330“ durch „970“ ersetzt.

4. Die Nr. 13221 bis 13224 werden durch die folgenden Nr. 13221 bis 13225 ersetzt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

13221 Genehmigung der Satzung eines Lan- nach Zeitaufwand mindestens 90
desinnungsverbandes (§ 80 
Satz 2 HwO)

13222 Genehmigung der Änderung der nach Zeitaufwand mindestens 45
Satzung eines Landesinnungsverban-
des (§ 80 Satz 2 HwO)

13223 Ausnahmegenehmigung für die Er- nach Zeitaufwand mindestens
richtung eines weiteren Landesin- 130
nungsverbandes (§ 79 Abs. 2 HwO)

13224 Erteilung des Einvernehmens (§ 80 nach Zeitaufwand mindestens 45
Satz 3 HwO)

13225 Bescheinigung über die satzungsmä- nach Zeitaufwand mindestens 45
ßige Vertretung (§ 83 Abs. 1 Nr. 3 
i.V.m. § 66 Abs. 3 Satz 3 HwO)

2) Ändert FFN 305-66
3) Ändert FFN 305-69



5. In Nr. 15 wird in Spalte 2 die Angabe „vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292) und der Kehr-
und Überprüfungsordnung (KÜV HE) vom 18. November 1996 (GVBl. I S. 557)“ gestri-
chen.

6. In Nr. 1511 wird in Spalte 2 die Angabe „(§ 9 Abs. 2 und 3 SchfHwG)“ durch „(§ 9a 
Abs. 1 und 3 SchfHwG); bei gleichzeitiger Bewerbung auf mehrere Bezirke wird die Ge-
bühr nur einmal erhoben“ ersetzt.

7. In Nr. 1514 wird in Spalte 2 die Angabe „(§ 11 Abs. 2 SchfHwG)“ durch „(§ 11 Abs. 3 und
§ 11a Abs. 1 SchfHwG)“ ersetzt.

8. In Nr. 1526 wird in Spalte 2 die Angabe „(§ 14 Abs. 3 Satz 4 SchfHwG)“ durch „(§ 14
Abs. 2 Satz 4 SchfHwG)“ ersetzt.

9. Nr. 22143 wird wie folgt gefasst:
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

22143 Zuverlässigkeitsüberprüfung des nach Zeitaufwand mindestens 65
Gewerbetreibenden bzw. seiner 
Vertreter nach § 34a Abs. 1 
Satz 9 GewO sowie von Wachper-
sonen nach § 34a Abs. 1a Satz 1 Nr. 1
und Satz 6 GewO

10. Nach Nr. 221632 wird als neue Nr. 22164 eingefügt:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

22164 Untersagung der Beschäftigung von nach Zeitaufwand mindestens 65
Personen, die bei der Vermittlung 
oder Beratung mitwirken oder in 
leitender Position für diese Tätigkeit 
verantwortlich sind (§ 34i Abs. 6 
Satz 2 GewO)

11. Die bisherige Nr. 22164 wird Nr. 22165 und in Spalte 2 wird nach dem Wort „Betriebslei-
tung“ die Angabe „(§ 34c Abs. 2 Nr. 1 GewO)“ eingefügt.

12. Die bisherigen Nr. 22165 und 22166 werden die Nr. 22166 und 22167.

13. In Nr. 3124 werden in Spalte 2 das Wort „Abnahme“ durch „Inbetriebnahmegenehmi-
gung“ und die Wörter „des Abnahmebescheids“ durch „der Inbetriebnahmegenehmi-
gung“ ersetzt.

14. In Nr. 31241 werden in Spalte 3 die Wörter „nach Zeitaufwand“ eingefügt und in Spalte 4
die Angabe „300 bis 3 200“ durch „mindestens 300“ ersetzt.

15. In Nr. 4311 werden in Spalte 2 die Wörter „nachträgliche Lärmsanierung“ durch die An-
gabe „Lärmsanierung oder nachträgliche Lärmvorsorge nach § 75 Abs. 2 und 3
HVwVfG“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung der Verwaltungskostenordnung für den
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Nach Nr. 145 der Anlage der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 13. Dezember 2013 (GVBl. 2014 S. 2), geändert
durch Verordnung vom 27. Oktober 2014 (GVBl. S. 250), wird als Nr. 146 eingefügt:

4) Ändert FFN 305-72



Artikel 55)

Änderung der Verordnung über die Fischerprüfung und über die Fischereiabgabe

§ 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über die Fischerprüfung und über die Fischereiabgabe
vom 19. Dezember 1991 (GVBl. I 1992 S. 12), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. De-
zember 2016 (GVBl. S. 247), wird aufgehoben.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am vierzehnten Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

146 Verleihung der Bezeichnung „Profes- 200
sorin“, „Professor“, „außerplanmä-
ßige Professorin“ oder „außerplanmä-
ßiger Professor“ nach § 92 Abs. 2 
oder § 93 des Hessischen Hochschul-
gesetzes oder nach § 6 des Gesetzes 
über die staatliche Anerkennung von 
Berufsakademien

Wiesbaden, den 11. Dezember 2017

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  
Ve r k e h r  u n d

L a n d e s e n t w i c k l u n g

A l - Wa z i r

D e r  M i n i s t e r
d e r  F i n a n z e n

D r.  S c h ä f e r

D e r  M i n i s t e r
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

R h e i n

D i e  M i n i s t e r i n
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,

L a n d w i r t s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z

5) Ändert FFN 87-29
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Aufgrund des

1. § 7 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2
des Hessischen Ausführungsgesetzes
zum Pflege-Versicherungsgesetz vom
19. Dezember 1994 (GVBl. I S. 794),
geändert durch Gesetz vom 30. April
1997 (GVBl. I S. 74),

verordnet die Landesregierung nach Be-
teiligung der kommunalen Spitzenver-
bände und

2. § 8 Satz 2 des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Pflege-Versiche-
rungsge setz 

verordnet der Minister für Soziales und
Integration:

Artikel 1

Verlängerung der Geltungsdauer der
Verordnung über die Planung und 

Förderung von Pflegeeinrichtungen, 
Seniorenbegegnungsstätten, 

Altenpflegeschulen und Modellprojekten

In § 7 Satz 2 der Verordnung über die
Planung und Förderung von Pflegeein-
richtungen, Seniorenbegegnungsstätten,
Altenpflegeschulen und Modellprojekten
vom 7. Dezember 2012 (GVBl. S. 567), ge-
ändert durch Verordnung vom 12. Sep-
tember 2013 (GVBl. S. 550), wird die An-
gabe „2017“ durch „2022“ ersetzt.

Artikel 2

Weitere Änderung der Verordnung über
die Planung und Förderung von 

Pflegeeinrichtungen, 
Seniorenbegegnungsstätten, 

Altenpflegeschulen und Modellprojekten
zum 1. Januar 2018

Die Verordnung über die Planung und
Förderung von Pflegeeinrichtungen, Se-
niorenbegegnungsstätten, Altenpflege-
schulen und Modellprojekten, zuletzt ge-
ändert durch Art. 1, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe 
„§ 5“ durch „den §§ 5 bis 11“ er-
setzt.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3.

2. § 5 wird durch die folgenden §§ 5 bis
11 ersetzt:

„§ 5

Gesondert berechenbare Investiti-
onsaufwendungen nach § 82 Abs. 3
Satz 1 und 2 des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch umfassen

1. Abschreibungen auf die Kosten
zur Herstellung, Anschaffung,

Wiederbeschaffung und Ergän-
zung der zum Betrieb der Pflege-
einrichtung notwendigen Gebäu-
de und sonstigen abschreibungsfä-
higen Anlagegüter,

2. Zinsen für Fremdkapital für die in
Nr. 1 genannten Anlagegüter,

3. kalkulatorische Zinsen für einge-
setztes Eigenkapital für die in 
Nr. 1 genannten Anlagegüter,

4. Aufwendungen für die Instandhal-
tung und Instandsetzung für die in
Nr. 1 genannten Anlagegüter,

5. Aufwendungen für Miete, Pacht,
Erbbauzins, Nutzung oder Mitbe-
nutzung von Gebäuden oder sons-
tigen abschreibungsfähigen Anla-
gegütern, die nicht im Eigentum
des Einrichtungsträgers stehen.

§ 6

(1) Die Abschreibungen nach § 5
Nr. 1 erfolgen linear in gleich blei-
benden Jahresraten entsprechend ei-
ner angemessenen wirtschaftlichen
Nutzungsdauer.

(2) Als Sonderposten bilanzierte
Zuschüsse nach § 5 Abs. 2 der Pflege-
Buchfüh rungsverordnung vom 22. No-
vember 1995 (BGBl. I S. 1528), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 
21. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3076),
sind mit jahresgleichen Ertragsraten
abschreibungsmindernd zu berück-
sichtigen.

§ 7

In den Fällen des § 5

1. Nr. 2 werden die tatsächlich ge-
zahlten marktüblichen Zinsen für
die aufgenommenen Darlehen,

2. Nr. 3 werden kalkulatorische Zin-
sen in Höhe von 3 Prozent jährlich

berücksichtigt. Das eingesetzte Ei-
genkapital nach § 5 Nr. 3 wird
durch Abzug der Restwerte der
Darlehen und der Zuwendungen
von den Restbuchwerten für die
betriebsnotwendigen Gebäude,
technischen Anlagen sowie Ein-
richtung und Ausstattung nach
dem Anlageverzeichnis ermittelt.

§ 8

(1) Als Aufwendungen für die In-
standhaltung und Instandsetzung
nach § 5 Nr. 4 können

1. für Gebäude 0,9 Prozent des Her-
stellungswertes und

2. für die Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 2,5 Prozent des Wie-*) Ändert FFN 34-70

Zweite Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Planung und Förderung 

von Pflegeeinrichtungen, Seniorenbegegnungsstätten, 
Altenpflegeschulen und Modellprojekten*)

Vom 4. Dezember 2017
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derbeschaffungswertes berück-
sichtigt werden.

(2) Der Herstellungswert und der
Wiederbeschaffungswert werden von
der zuständigen Behörde nach der
tatsächlichen durchschnittlichen Preis-
entwicklung auf Antrag des Trägers
festgesetzt.

§ 9

Aufwendungen nach § 5 Nr. 5 sind
nur bis zur Höhe der nach § 5 Nr. 1
bis 4 berücksichtigungsfähigen ge-
sondert berechenbaren Aufwendun-
gen vergleichbarer Eigeneinrichtun-
gen zu berücksichtigen. Der jeweils
anzusetzende Betrag nach Satz 1
wird in einer Vergleichsrechnung er-
mittelt.

§ 10

(1) Die gesondert berechenbaren
Investitionsaufwendungen sind als
Tagessätze zu gleichen Teilen auf die
Zahl der Pflegeplätze zu verteilen.

(2) Zugrunde zu legen ist die tat-
sächliche Belegungsquote des Vor-
jahres, jedoch mindestens eine Bele-
gung von

1. 98 Prozent für vollstationäre Ein-
richtungen,

2. 85 Prozent für teilstationäre Ein-
richtungen,

3. 80 Prozent für Einrichtungen der
Kurzzeitpflege.

(3) Abweichend von Abs. 2 kann
nach der Durchführung neuer Maß-
nahmen während der Anlauf- und
Umstellungsphase in Abstimmung
mit dem Sozialhilfeträger eine ent-
sprechend niedrigere Belegungsquo-
te als die Mindestbelegungsquote zu-
grunde gelegt werden.

§ 11

(1) Die gesondert berechenbaren
Investitionsaufwendungen werden je-
weils für ein Kalenderjahr festgelegt.
Hierbei sind die tatsächlichen Ver-
hältnisse in dem der Antragstellung
vorangegangenen Kalenderjahr zu-
grunde zu legen.

(2) Mit dem Antrag auf Zustim-
mung nach § 82 Abs. 3 Satz 3 des Elf-
ten Buches Sozialgesetzbuch sind die
Aufwendungen der zuständigen Be-
hörde schriftlich zu erläutern und
zum Nachweis

1. der Versorgungsvertrag,

2. der Vordruck der zuständigen Be-
hörde mit Angaben zu den geson-
dert berechenbaren Investitions-
aufwendungen,

3. der Anlagen- und Fördernachweis
nach den Anlagen 3a und 3b der
Pflege-Buchführungsverordnung,

4. Darlehensverträge mit aktuellen
Zahlungsplänen,

5. Miet-, Pacht- und Nutzungsverträ-
ge in den Fällen des § 5 Nr. 5,

6. Unterlagen, die für die Vergleichs-
berechnung nach § 9 Satz 2 erfor-
derlich sind,

vorzulegen, soweit diese Unterlagen
nicht bereits der zuständigen Behörde
in aktueller und vollständiger Form
vorliegen. Die zuständige Behörde
kann die Vorlage weiterer Unterla-
gen, die notwendig sind, um die Be-
rechnung nachzuvollziehen, verlan-
gen.

(3) Die zuständige Behörde kann
von demjenigen, der der Einrich-
tungsträgerin oder dem Einrichtungs-
träger die Einrichtung im Wege eines
Miet-, Pacht-, Erbbau- oder Nut-
zungsverhältnisses überlässt, die Vor-
lage von Unterlagen, die für die Ver-
gleichsberechnung erforderlich sind,
verlangen.

(4) Die Höhe der betriebsnotwen-
digen Aufwendungen wird durch die
zuständige Behörde nach der Anhö-
rung des örtlich zuständigen Trägers
der Sozialhilfe festgestellt.“

3. Der bisherige § 6 wird § 12 und die
Angabe „§ 5“ durch „§ 8 Abs. 2 und 
§ 11 Abs. 2 bis 4“ ersetzt.

4. Der bisherige § 7 wird § 13.

Artikel 3

Weitere Änderung der Verordnung über
die Planung und Förderung von Pflege-

einrichtungen, Seniorenbegegnungsstät-
ten, Altenpflegeschulen und Modellpro-

jekten zum 1. Januar 2019

Die Verordnung über die Planung und
Förderung von Pflegeeinrichtungen, Se-
niorenbegegnungsstätten, Altenpflege-
schulen und Modellprojekten, zuletzt ge-
ändert durch Art. 2, wird wie folgt geän-
dert:

1. Die §§ 1 bis 4 werden aufgehoben.

2. Der bisherige § 5 wird § 1.

3. Der bisherige § 6 wird § 2 und in 
Abs. 1 wird die Angabe „§ 5“ durch
„§ 1“ ersetzt.

4. Der bisherige § 7 wird § 3 und in 
Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
„§ 5“ durch „§ 1“ ersetzt.

5. Der bisherige § 8 wird § 4 und in 
Abs. 1 wird die Angabe „§ 5“ durch
„§ 1“ ersetzt.

6. Der bisherige § 9 wird § 5 und in 
Satz 1 wird jeweils die Angabe „§ 5“
durch „§ 1“ ersetzt.

7. Der bisherige § 10 wird § 6.

8. Der bisherige § 11 wird § 7 und 
Abs. 2 Satz 1 wie folgt geändert:

a) In Nr. 5 wird die Angabe „§ 5“
durch „§ 1“ ersetzt.

b) In Nr. 6 wird die Angabe „§ 9“
durch „§ 5“ ersetzt.
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9. Der bisherige § 12 wird § 8 und die
Angabe „§ 8“ wird durch „§ 4“ und
die Angabe „§ 11“ durch „§ 7“ er-
setzt.

10. Der bisherige § 13 wird § 9.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft. Abweichend
von Satz 1 tritt Art. 2 am 1. Januar 2018
und Art. 3 am 1. Januar 2019 in Kraft.

Wiesbaden, den 4. Dezember 2017

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

G r ü t t n e r
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Aufgrund des

1. § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Bestim-
mung von Zuständigkeiten vom 
3. April 1998 (GVBl. I S. 98), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 622),

2. § 18a Abs. 4 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. April 1991
(BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581),

verordnet die Landesregierung,

3. a) des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1,

b) des § 17 Abs. 6 Satz 3

jeweils in Verbindung mit § 34 des
Hessischen Krankenhausgesetzes 2011
vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 587), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 4. Mai 2017 (GVBl. S. 66),

verordnet der Minister für Soziales und
Integration, in den Fällen der Nr. 3
Buchst. a im Einvernehmen mit dem Mi-
nister des Innern und für Sport und der
Nr. 3 Buchst. b nach Anhörung des Lan-
deskrankenhausausschusses und der be-
troffenen Gesundheitskonferenzen:

Artikel 1

Die Krankenhausverordnung vom 
11. Dezember 2012 (GVBl. S. 615) wird
wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe
„17. März 2009 (BGBl. I S. 534)“ durch
„10. Juli 2017 (BGBl. I S. 2300)“ er-
setzt.

2. In § 5 Satz 1 wird die Angabe „16. De-
zember 2011 (GVBl. I S. 786)“ durch
„14. Juli 2016 (GVBl. S. 121)“ ersetzt.

3. In § 6 Nr. 1 wird die Angabe „21. Juli
2012 (BGBl. I S. 1613)“ durch „21. De-
zember 2016 (BGBl. I S. 3076)“ ersetzt.

4. § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt
geändert:

a) In Buchst. c wird das Wort „Hes-
sen“ durch „Süd“ ersetzt.

b) Buchst. e wird wie folgt gefasst:

„e) die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau als Landwirtschaft-
liche Krankenkasse und die
KNAPPSCHAFT, Regionaldi-
rektion Frankfurt/Main ge-
meinsam und“

5. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe
„vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I
S. 2477), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Oktober 2012
(BGBl. I S. 2192)“ gestrichen.

b) In Abs. 4 Satz 2 werden die Angabe
„§ 17 Abs. 4 Satz 2 und 3 der Bun-
despflegesatzverordnung vom 
26. September 1994 (BGBl. I 
S. 2750), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I 
S. 1613)“ durch „§ 11 Abs. 4 Satz 1
der Bundespflegesatzverordnung
vom 26. September 1994 (BGBl. I 
S. 2750), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581),“ und die Angabe „21. Juli
2012 (BGBl. I S. 1613)“ durch 
„17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615)“ er-
setzt.

6. In § 17 Abs. 1 Satz 1 werden nach der
Angabe „(GVBl. I S. 397)“ ein Komma
und die Angabe „zuletzt geändert
durch Gesetz vom 30. Juni 2017
(GVBl. S. 114)“ eingefügt.

7. In § 18 wird die Angabe „19. Oktober
2012 (BGBl. I S. 2182)“ durch „11. Ok-
tober 2016 (BGBl. I S. 2222)“ ersetzt.

8. In § 21 Nr. 2 Buchst. c wird die Angabe
„§ 17 Abs. 4 Satz 2“ durch „§ 11 Abs. 4
Satz 1“ ersetzt.

9. In § 23 Satz 2 wird die Angabe „2017“
durch „2022“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 351-89

Verordnung
zur Änderung der Krankenhausverordnung*)

Vom 4. Dezember 2017

Wiesbaden, den 4. Dezember 2017

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

G r ü t t n e r
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Artikel 11)

Justiz-Informationstechnik-
Verordnung (JustITV)

Aufgrund

1. des

a) § 11 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 4 und
Satz 2 des Kapitalanleger Mus-
terverfah rens ge setzes vom 19. Ok-
tober 2012 (BGBl. I S. 2182), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 23. Ju-
ni 2017 (BGBl. I S. 1693), in Verbin-
dung mit § 34 Nr. 2 der Justizdele-
gationsverordnung vom 21. Okto-
ber 2015 (GVBl. 2016 S. 2), geän-
dert durch Verordnung vom 25. No-
vember 2017 (GVBl. S. 362),

b) § 8a Abs. 2 des Handelsgesetz-
buchs in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 4100-
1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2745), auch in Verbindung mit 
§ 156 Abs. 1 Satz 1 des Genossen-
schaftsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Oktober
2006 (BGBl. I S. 2230), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2541), und § 5 Abs. 2 des
Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
22. Dezember 2015 (BGBl. I 
S. 2565), in Verbindung mit § 27 
Nr. 3 der Justizdelegationsverord-
nung,

c) § 5 Abs. 4 Satz 2 bis 4 der Insol-
venzordnung vom 5. Oktober 1994
(BGBl. I S. 2866), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Juni 2017
(BGBl. I S. 1693), in Verbindung mit
§ 33 der Justizdelegationsverord-
nung,

2. des

a) § 298a Abs. 1 Satz 2 bis 4 der Zivil-
prozessordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. Dezember
2005 (BGBl. I S. 3202, 2006 I S. 431,
2007 I S. 1781), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Juli 2017
(BGBl. 2745), in Verbindung mit 
§ 31 Nr. 2 der Justizdelegationsver-
ordnung,

b) § 14 Abs. 4 des Gesetzes über das
Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit vom 17. De-

zember 2008 (BGBl. I S. 2586,
2587), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2780), in Verbindung mit § 29 
Nr. 1 der Justizdelegationsverord-
nung,

c) § 46e Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036),
zuletzt geändert durch Gesetz 
8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546), in
Verbindung mit § 36 Nr. 2 der Jus-
tizdelegationsverordnung,

d) § 55b Abs. 1 Satz 2 bis 5 der Ver-
waltungsgerichtsordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom
19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546), in
Verbindung mit § 36 Nr. 2 der Jus-
tizdelegationsverordnung,

e) § 65b Abs. 1 Satz 2 bis 5 des Sozial-
gerichtsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 1975 (BGBl. I S. 2535), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. Ok-
tober 2017 (BGBl. I S. 3546), in Ver-
bindung mit § 36 Nr. 2 der Justizde-
legationsverordnung,

f) § 52b Abs. 1 Satz 2 bis 5 der Fi-
nanzgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
28. März 2001 (BGBl. I S. 442, 2262,
2002 I S. 679), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 8. Oktober 2017
(BGBl. I S. 3546), in Verbindung mit
§ 36 Nr. 2 der Justizdelegationsver-
ordnung,

g) § 81 Abs. 4 Satz 1, 2, 4 und 5 der
Grundbuchordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. Mai
1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. Juli 2017
(BGBl. I S. 2745), in Verbindung mit
§ 28 Nr. 1 der Justizdelegationsver-
ordnung,

h) § 110b Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. August 2017
(BGBl. I S. 3295), in Verbindung mit
§ 35 Nr. 2 der Justizdelegationsver-
ordnung,

i) § 11 Abs. 3 des Kapitalanleger-
Musterverfahrensgesetzes in Ver-
bindung mit § 34 Nr. 1 der Justizde-
legationsverordnung,

3. des

a) § 55a Abs. 1 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs in der Fassung1) FFN 210-103

Verordnung
zur Regelung der elektronischen Kommunikation in der hessischen Justiz

Vom 29. November 2017
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der Bekanntmachung vom 2. Janu-
ar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I
S. 738), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2787), in Verbindung mit § 27 Nr. 1
der Justizdelegationsverordnung,

b) § 8a Abs. 2 Satz 1 und 3 des Han-
delsgesetzbuchs, auch in Verbin-
dung mit § 156 Abs. 1 Satz 1 des
Genossenschaftsgesetzes und § 5
Abs. 2 des Partnerschaftsgesell-
schaftsgesetzes, in Verbindung mit
§ 27 Nr. 3 der Justizdelegationsver-
ordnung,

c) § 126 Abs. 1 Satz 1 und 3 der
Grundbuchordnung in Verbindung
mit § 28 Nr. 2 der Justizdelegations-
verordnung,

d) § 7 Abs. 3 der Grundbuchordnung
in Verbindung mit § 4 Nr. 2 der Jus-
tizdelegationsverordnung,

e) § 387 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Ge-
setzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit in Verbindung mit § 29 Nr. 4
der Justizdelegationsverordnung,

4. des 

a) § 979 Abs. 1b Satz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs in Verbindung
mit § 32 der Justizdelegationsver-
ordnung,

b) § 814 Abs. 3 der Zivilprozessord-
nung in Verbindung mit § 31 Nr. 3
der Justizdelegationsverordnung

verordnet die Ministerin der Justiz: 

Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL

Elektronischer Rechtsverkehr

§ 1 Eröffnung der elektronischen 
Kommunikation

§ 2 Verpflichtung zur 
elektronischen Einreichung 

§ 3 Form der Einreichung

§ 4 Technische Einreichungs- und 
Bearbeitungsvoraussetzungen

§ 5 Ersatzeinreichung

§ 6 Datenverarbeitung

ZWEITER TEIL

Elektronische Aktenführung

§ 7 Anordnung der 
Führung elektronischer Akten

§ 8 Bildung der Akten in 
Ordnungswidrigkeitenverfahren

§ 9 Bildung der Akten aus 
elektronischen Dokumenten 
und Papierdokumenten

§ 10 Ersatzmaßnahmen

§ 11 Führung und Aufbewahrung 
elektronischer Akten

§ 12 Datenschutz und Datensicherheit

§ 13 Datenverarbeitung

DRITTER TEIL

Elektronisches Handels-, 
Genossenschafts-, Partnerschafts- und

Vereinsregister und maschinell
geführtes Grundbuch

§ 14 Führung in maschineller Form

§ 15 Datenverarbeitung

§ 16 Einsicht in Registerdaten und das
maschinell geführte Grundbuch

§ 17 Ersatzregister und Ersatzgrundbuch

§ 18 Verzicht auf Beglaubigungen

VIERTER TEIL

Internetversteigerung

§ 19 Versteigerungsplattform 

§ 20 Zulassung 

§ 21 Registrierung und Aufhebung

§ 22 Ausschluss

§ 23 Beginn, Ende und Abbruch der
Versteigerung

§ 24 Versteigerungsbedingungen und
Verfahren

§ 25 Anonymisierung

FÜNFTER TEIL

Schlussbestimmungen

§ 26 Aufhebung bisherigen Rechts

§ 27 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlage (zu § 7 Abs. 1)

ERSTER TEIL

Elektronischer Rechtsverkehr

§ 1

Eröffnung der
elektronischen Kommunikation

Bei den hessischen Gerichten ist die
Einreichung elektronischer Dokumente in
Verfahren nach dem Kapitalanleger-Mus-
terverfahrensgesetz und betreffend das
elektronische Handels-, Genossenschafts-,
Partnerschafts- und Vereinsregister sowie
die Tabellen und Verzeichnisse nach der
Insolvenzordnung eröffnet.

§ 2

Verpflichtung zur 
elektronischen Einreichung

In Musterverfahren nach dem Kapi-
talanleger-Musterverfahrensgesetz sind
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Schrift sätze als elektronische Dokumente
bei dem zuständigen Gericht einzureichen.

§ 3

Form der Einreichung

(1) Zur Entgegennahme elektronischer
Dokumente ist die elektronische Poststel-
le der Gerichte bestimmt.

(2) Die Einreichung erfolgt durch die
Übertragung des elektronischen Doku-
ments in die elektronische Poststelle.

(3) Mehrere elektronische Dokumente
dürfen nicht mit einer gemeinsamen qua-
lifizierten elektronischen Signatur über-
mittelt werden.

(4) Das elektronische Dokument darf
keine Schadsoftware enthalten.

§ 4

Technische Einreichungs- und 
Bearbeitungsvoraussetzungen

Die auf der Homepage des Hessischen
Ministeriums der Justiz bekanntgegebe-
nen technischen Voraussetzungen zur
Einreichung und Bearbeitung elektroni-
scher Dokumente sowie die Anforderun-
gen an die elektronischen Dokumente
sind einzuhalten.

§ 5

Ersatzeinreichung

(1) Ist eine Übertragung an die elektro-
nische Poststelle nicht möglich, insbeson-
dere, weil die Dokumentenanzahl oder
das Datenvolumen entsprechend der Be-
kanntgabe nach § 4 überschritten wer-
den, kann die Einreichung abweichend
von § 3 Abs. 1 und 2 auf einem physikali-
schen Datenträger erfolgen. Dabei ist die
Unmöglichkeit der Übermittlung nach § 3
darzulegen.

(2) In den Fällen des Abs. 1 sind die
nach § 4 bekanntgegebenen Bearbei-
tungsvoraussetzungen nach § 4 einzuhal-
ten, soweit sie nicht den elektronischen
Übermittlungsvorgang betreffen.

(3) Ist die Einreichung elektronischer
Dokumente weder über die elektronische
Poststelle noch nach Abs. 1 möglich, sind
die Dokumente in Papierform einzureichen.

§ 6

Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt im Auf-
trag der Gerichte durch die Hessische
Zentrale für Datenverarbeitung.

ZWEITER TEIL

Elektronische Aktenführung

§ 7

Anordnung der Führung
elektronischer Akten

(1) Bei den in der Anlage bezeichneten
Gerichten und Behörden werden die Ak-

ten in den genannten Verfahren, die ab
dem dort angegebenen Zeitpunkt ange-
legt werden, elektronisch geführt.

(2) Akten, die zum angegebenen Zeit-
punkt bereits in Papierform angelegt sind,
werden in Papierform geführt; dies be-
trifft auch von anderen Gerichten, insbe-
sondere wegen Unzuständigkeit abgege-
bene Verfahren, soweit die Akten dort
zum angegebenen Zeitpunkt bereits in
Papierform angelegt wurden.

§ 8

Bildung der Akten in 
Ordnungswidrigkeitenverfahren

Für die in der Anlage genannten Ord-
nungswidrigkeitenverfahren nach dem
Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 5. März 2003
(BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert Ge-
setz vom 17. August 2017 (BGBl. I 
S. 3202), oder dem Fahrpersonalgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 640), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 16. Mai 2017
(BGBl. I S. 1214), bei den Amts- und
Staatsanwaltschaften sind die Akten aus
den Dokumenten zu bilden, die in den
Fällen der

1. Nr. 2 von dem Regierungspräsidium
Kassel,

2. Nr. 4 von dem Regierungspräsidium
Gießen,

3. Nr. 6 von dem Regierungspräsidium
Kassel oder der Oberbürgermeisterin
oder dem Oberbürgermeister der Stadt
Frankfurt am Main als örtliche Ord-
nungsbehörde

elektronisch übermittelt werden. Für je-
des Verfahren ist eine Akte anzulegen.

§ 9

Bildung der Akten aus elektronischen
Dokumenten und Papierdokumenten

(1) Schriftstücke und sonstige Unterla-
gen in Papierform (Papierdokumente), die
nach Anlegung der elektronischen Akte
eingereicht werden, sind in elektronische
Dokumente umzuwandeln und in dieser
Form zur Akte zu nehmen. Satz 1 gilt
nicht für Papierdokumente, deren Über-
tragung wegen ihres Umfanges oder ihrer
sonstigen Beschaffenheit unverhältnismä-
ßig wäre, sowie in Papierform geführte
Akten anderer Instanzen und Beiakten.

(2) Aus elektronischen Dokumenten
und nach Abs. 1 Satz 2 beibehaltenen Pa-
pierdokumenten, die dieselbe Angele-
genheit betreffen, ist eine Akte zu bilden.
In den Fällen des Satz 1 muss beim Zu-
griff auf einen Aktenteil auf den anderen
Aktenteil hingewiesen werden.

§ 10

Ersatzmaßnahmen

Im Falle anhaltender technischer Stö-
rungen beim Betrieb der elektronischen
Akte kann die Leitung des Gerichts oder

Anlage
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der Behörde für die von den Störungen
betroffenen Sachgebiete anordnen, dass
eine Ersatzakte in Papierform geführt
wird. Diese ist in die elektronische Form
umzuwandeln, sobald die Störung beho-
ben ist. § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.

§ 11

Führung und Aufbewahrung 
elektronischer Akten

(1) Elektronisch geführte Akten sind so
zu strukturieren, dass sie die gerichtsin-
terne Bearbeitung sowie den Aktenaus-
tausch unterstützen.

(2) Die elektronische Akte ist mit ei-
nem elektronischen Datenverarbeitungs-
system nach dem Stand der Technik zu
führen und aufzubewahren, das insbeson-
dere gewährleistet, dass

1. die elektronische Akte benutzbar, les-
bar und auffindbar ist (Verfügbarkeit),

2. die Funktionen der elektronischen Ak-
te nur genutzt werden können, wenn
sich der Benutzer dem System gegen-
über identifiziert und authentisiert
(Identifikation und Authentisierung),

3. die eingeräumten Benutzungsrechte
im System verwaltet werden (Berechti-
gungsverwaltung),

4. die eingeräumten Benutzungsrechte
vom System geprüft werden (Berechti-
gungsprüfung),

5. die Vornahme von Veränderungen und
Ergänzungen der elektronischen Akte
im System protokolliert wird (Beweissi-
cherung),

6. eingesetzte Backup-Systeme ohne Si-
cherheitsrisiken wiederhergestellt
werden können (Wiederaufbereitung),

7. etwaige Verfälschungen der gespei-
cherten Daten durch Fehlfunktionen
des Systems durch geeignete techni-
sche Prüfmechanismen rechtzeitig be-
merkt werden können (Unverfälscht-
heit),

8. die Funktionen des Systems fehlerfrei
ablaufen und auftretende Fehlfunktio-
nen unverzüglich gemeldet werden
(Verlässlichkeit),

9. der Austausch von Daten im System
und bei Einsatz öffentlicher Netze si-
cher erfolgen kann (Übertragungssi-
cherheit).

§ 12

Datenschutz und Datensicherheit

Das Ministerium der Justiz ergreift
dem jeweiligen Stand der Technik ent-
sprechende technische und organisatori-
sche Maßnahmen zur Gewährleistung der
Datensicherheit und zur Sicherstellung
des Datenschutzes nach Maßgabe des 
§ 10 des Hessischen Datenschutzgesetzes.
Hierfür erstellt es oder eine von ihm be-
stimmte Stelle ein Sicherheitskonzept, das
die erforderlichen technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen festlegt.

§ 13

Datenverarbeitung

Für die Vornahme der elektronischen
Datenverarbeitung der elektronischen
Akten gilt § 6 entsprechend.

DRITTER TEIL

Elektronisches Handels-, 
Genossenschafts-, Partnerschafts- und

Vereinsregister und maschinell 
geführtes Grundbuch

§ 14

Führung in maschineller Form

Das Vereinsregister einschließlich die
zu seiner Führung erforderlichen Ver-
zeichnisse und das Grundbuch werden in
maschineller Form als automatisierte Da-
tei geführt.

§ 15

Datenverarbeitung

Für die Vornahme der elektronischen
Datenverarbeitung zur Führung des Han-
dels-, Genossenschafts-, Partnerschafts-
und Vereinsregisters sowie des Grund-
buchs gilt § 6 entsprechend.

§ 16

Einsicht in Registerdaten und
das maschinell geführte Grundbuch

Die Daten des bei einem Amtsgericht
geführten

1. Vereinsregisters sind den anderen in 
§ 31 Abs. 1 der Justizzuständigkeits-
verordnung vom 3. Juni 2013 (GVBl. 
S. 386), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 25. November 2017 (GVBl.
S. 362) genannten Registergerichten,

2. Handels- und Genossenschaftsregister
sind den in § 32 Abs. 1 der Justizzu-
ständigkeitsverordnung genannten Re-
gistergerichten,

3. Grundbuchs sind den anderen Grund-
buchämtern

zur Einsicht und Erteilung von Ausdru-
cken zugänglich zu machen.

§ 17

Ersatzregister und Ersatzgrundbuch

(1) Ein Ersatzregister oder ein Ersatz-
grundbuch in Papierform soll in der Regel
angelegt werden, wenn die Vornahme
der Eintragungen in das maschinell ge-
führte Register oder Grundbuch länger
als eine Woche nicht möglich ist.

(2) Die Anordnung zur Führung des
Ersatzregisters trifft die Leitung des
Amtsgerichts.

(3) Bei der Übernahme von Eintragun-
gen aus dem Ersatzregister oder Ersatz-
grundbuch in das maschinell geführte Re-
gister oder Grundbuch ist die Speiche-
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rung des Schriftzugs von Unterschriften
nicht notwendig. Die aus dem Ersatzre-
gister oder Ersatzgrundbuch in die auto-
matisierte Datei übernommene Eintra-
gung ist mit dem Vermerk „Aus dem Er-
satzregister/Ersatzgrundbuch übernom-
men und freigegeben am/zum …“ abzu-
schließen. Das Ersatzregister oder Ersatz-
grundbuch ist zu schließen. In der Auf-
schrift des Ersatzregisters oder Ersatz-
grundbuchs ist folgender Schließungs -
vermerk einzutragen: „Nach Wiederher-
stellung des maschinell geführten Regis-
ters/Grundbuchs geschlossen am/zum
…“. § 70 Abs. 2 Satz 2 der Grundbuchver-
fügung gilt entsprechend.

§ 18

Verzicht auf Beglaubigungen

Der nach § 2 Abs. 3 oder § 7 Abs. 2
Satz 2 der Grundbuchordnung beim
Grundbuchamt vorzulegende Auszug aus
dem Liegenschaftskataster bedarf keiner
Beglaubigung durch die zuständige Be-
hörde, wenn der Auszug maschinell her-
gestellt wird. Anstelle der Beglaubigung
ist auf dem Auszug die maschinelle Er-
stellung kenntlich zu machen.

VIERTER TEIL

Internetversteigerung

§ 19

Versteigerungsplattform

(1) Zur Versteigerung von Fundsachen
und unanbringbaren Sachen nach § 979
Abs. 1 Buchst. a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und für die öffentliche Versteige-
rung nach § 814 Abs. 2 Nr. 2 der Zivilpro-
zessordnung im Internet wird die Verstei-
gerungsplattform www.justiz-auktion.de
bestimmt.

(2) Für die Versteigerung nach § 814
Abs. 2 Nr. 2 der Zivilprozessordnung gel-
ten im Übrigen die Vorschriften der §§ 20
bis 25.

§ 20

Zulassung

(1) Zur Teilnahme an der Versteige-
rung im Internet zugelassen sind voll ge-
schäftsfähige natürliche Personen, juristi-
sche Personen und Personengesellschaf-
ten. Beschränkt geschäftsfähige natürli-
che Personen oder solche, für die ein Ein-
willigungsvorbehalt im Aufgabenkreis
der Vermögenssorge besteht, sind zuge-
lassen, soweit ihre gesetzliche Vertreterin
oder ihr gesetzlicher Vertreter die Einwil-
ligung zur Teilnahme und zur Abgabe
von Geboten im Rahmen der Versteige-
rung im Internet erklärt hat.

(2) Nicht zur Teilnahme an der Verstei-
gerung einer bestimmten auf der Verstei-
gerungsplattform eingestellten Sache zu-
gelassen sind

1. Personen, denen die Verfügungsbe-
fugnis über diese Sache durch Ent-

scheidung in einem strafrechtlichen
Verfahren versagt worden ist,

2. die Gerichtsvollzieherin oder der Ge-
richtsvollzieher, die oder der mit der
Zwangsvollstreckung in dieser Sache
beauftragt ist,

3. die von ihr oder ihm nach § 450 des
Bürgerlichen Gesetzbuches zugezoge-
nen Gehilfen,

4. Angehörige im Sinne des § 11 Abs. 1
Nr. 1 des Strafgesetzbuches der in 
Nr. 2 und 3 genannten Personen.

§ 21

Registrierung und Aufhebung
(1) Für die Teilnahme an der Verstei-

gerung im Internet ist eine Registrierung
erforderlich. Für die Registrierung sind
ein frei wählbarer Benutzername, ein
Passwort, der Name oder die Firma, die
Anschrift, ein elektronisches Postfach so-
wie bei natürlichen Personen das Ge-
burtsdatum anzugeben. Änderungen der
Daten nach Satz 2 sind mit Ausnahme der
Änderung des Passworts unverzüglich
mitzuteilen.

(2) Registrierte Personen oder Perso-
nengesellschaften können jederzeit in
Textform unter Angabe der Daten nach
Abs. 1 Satz 2 die Aufhebung ihrer Regis-
trierung verlangen. Das Verlangen ist an
das Kompetenzzentrum Justiz-Auktion
Nordrhein-Westfalen bei dem General-
staatsanwalt Hamm (cc-justiz-auktion@
gsta-hamm.nrw. de) zu richten. Die Auf-
hebung der Registrierung lässt die Bin-
dung an wirksam abgegebene Höchstge-
bote unberührt. Die Registrierung er-
lischt, wenn sich die registrierte Person
oder Personengesellschaft zwei Jahre
lang nicht auf der Versteigerungsplatt-
form angemeldet hat.

(3) Nach der Aufhebung oder dem Er-
löschen der Registrierung sind die Daten
nach Abs. 1 Satz 2 zu löschen, sobald die-
se zur Erfüllung und Abwicklung von
Rechtsverhältnissen nicht mehr benötigt
werden.

§ 22

Ausschluss
(1) Teilnehmende Personen oder Per-

sonengesellschaften können bei einem
Verstoß gegen § 20 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
oder § 24 Abs. 2 Satz 1 von der Versteige-
rung einer bestimmten auf der Versteige-
rungsplattform eingestellten Sache aus-
geschlossen werden. Im Falle des § 817
Abs. 3 Satz 2 der Zivilprozessordnung
sind sie von der Versteigerung auszu-
schließen. Über den Ausschluss entschei-
det die Gerichtsvollzieherin oder der Ge-
richtsvollzieher. Die betroffenen Personen
oder Personengesellschaften werden von
dem Ausschluss mit elektronischer Post in
Kenntnis gesetzt. Der Ausschluss ist dem
Kompetenzzentrum Justiz-Auktion Nord-
rhein-Westfalen bei dem Generalstaats-
anwalt Hamm mitzuteilen.

(2) Bei mehrfachen Verstößen im Sinne
des Abs. 1 Satz 1 und 2 können teilneh-
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mende Personen oder Personengesellschaf-
ten von sämtlichen Versteigerungen im
Anwendungsbereich dieser Verordnung
ausgeschlossen werden. Über den Aus-
schluss entscheidet das Kompetenzzentrum
Justiz-Auktion Nordrhein-Westfalen bei
dem Generalstaatsanwalt Hamm nach An-
hörung in Textform. Abs. 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend.

§ 23

Beginn, Ende und Abbruch 
der Versteigerung

(1) Die Versteigerung beginnt und en-
det zu den von der Gerichtsvollzieherin
oder dem Gerichtsvollzieher bestimmten
Zeitpunkten. Zwischen Beginn und Ende
der Versteigerung soll ein Zeitraum von
mindestens drei Tagen liegen.

(2) Die Versteigerung ist abzubrechen,

1. wenn die Zwangsvollstreckung einzu-
stellen ist,

2. wenn die Zwangsvollstreckung zu be-
schränken ist und von der Beschrän-
kung die Versteigerung der jeweiligen
Sache betroffen ist,

3. sobald der Erlös aus anderen Verstei-
gerungen zur Befriedigung des Gläu-
bigers und zur Deckung der Kosten
der Zwangsvollstreckung hinreicht 
(§ 818 der Zivilprozessordnung),

4. wenn die Veräußerung des Gegen-
standes aus Rechtsgründen unzulässig
ist oder

5. wenn sich nach Beginn der Versteige-
rung ergibt, dass die Beschreibung des
Artikels unzutreffend ist.

Die Versteigerung ist abgebrochen, so-
bald die Versteigerungsplattform vom Be-
treiber infolge technischer Störungen in-
nerhalb eines Zeitraumes von 30 Minuten
vor dem Ende der Versteigerung nicht im
Internet zur Verfügung gestellt wird. Mit
dem Abbruch erlöschen die Gebote.

§ 24

Versteigerungsbedingungen
und Verfahren

(1) Versteigert werden die von der Ge-
richtsvollzieherin oder dem Gerichtsvoll-
zieher auf der Versteigerungsplattform
eingestellten Sachen. Im Ausgebot hat
die Gerichtsvollzieherin oder der Ge-
richtsvollzieher

1. die Sache zu beschreiben,

2. zu erklären, ob und inwieweit die Sa-
che auf Mängel, insbesondere auf ihre
Funktionsfähigkeit untersucht worden
ist,

3. die Ablieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen darzustellen,

4. darüber zu belehren, dass Gewährleis-
tungsansprüche nach § 806 der Zivil-
prozessordnung ausgeschlossen sind,

5. das Mindestgebot nach § 817a Abs. 1
Satz 1 der Zivilprozessordnung sowie

6. Beginn und Ende der Versteigerung
anzugeben.

Für die Versteigerung ist die Beschrei-
bung nach Satz 2 Nr. 1 maßgeblich.

(2) Die Abgabe von Geboten mittels
nicht autorisierter automatisierter Daten-
verarbeitungsprozesse ist unzulässig. Ein
Übergebot hat mindestens in den vom
Mindestgebot abhängigen, automatisch
angezeigten nächst höheren Steigerungs-
schritten zu erfolgen. Ein Gebot erlischt,
wenn ein Übergebot abgegeben wird.
Der Zuschlag ist der Person erteilt, die am
Ende der Versteigerung das höchste, we-
nigstens das Mindestgebot erreichende
Gebot abgegeben hat (§ 817 Abs. 1 Satz 2
der Zivilprozessordnung). Sie wird von
dem Zuschlag mit elektronischer Post be-
nachrichtigt.

(3) Der Meistbietende wird über die Ab-
lieferungs- und Zahlungsbedingungen
nochmals mit elektronischer Post infor-
miert. Kaufgeld und anfallende Versand-
kosten sind spätestens zehn Tage nach Ab-
sendung der Information nach Satz 1 fällig.
Die zugeschlagene Sache darf nur abgelie-
fert werden, wenn das Kaufgeld und anfal-
lende Versandkosten gezahlt worden sind
oder bei Ablieferung gezahlt werden. Wird
die zugeschlagene Sache versandt, so gilt
die Ablieferung mit der Übergabe an die
zur Ausführung der Versendung bestimmte
Person als bewirkt. Im Übrigen bleiben
hinsichtlich Zuschlag, Ablieferung und
Mindestgebot die §§ 817 und 817a der Zi-
vilprozessordnung unberührt.

§ 25

Anonymisierung

Die Angaben zur Person des Schuld-
ners sind vor ihrer Veröffentlichung zu
anonymisieren. Es ist zu gewährleisten,
dass die Daten der Bieter anonymisiert
werden können.

FÜNFTER TEIL

Schlussbestimmungen

§ 26

Aufhebung bisherigen Rechts

Aufgehoben werden

1. die Verordnung zur Bestimmung von
Versteigerungsplattformen zur Verstei-
gerung von Fundsachen und unan-
bringbaren Sachen vom 16. August
2010 (GVBl. S. 297)2), geändert durch
Verordnung vom 2. November 2015
(GVBl. S. 394),

2. die Verordnung über die Internetver-
steigerung in der Zwangsvollstreckung
vom 10. Juni 2010 (GVBl. S. 172)3), ge-
ändert durch Verordnung vom 26. Juni
2015 (GVBl. S. 293).

§ 27

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2018 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2022 außer Kraft.

2) Hebt auf FFN 231-51
3) Hebt auf FFN 20-34
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Nr. Gericht, Verfahrensart Datum des Beginns
Staatsanwaltschaft der elektronischen

Aktenführung

1. Amtsgericht Kassel Verfahren wegen Einsprüchen gegen 1. Januar 2008
Bußgeldbescheide des Regierungspräsi-
diums Kassel in Ordnungswidrigkeiten-
verfahren nach den §§ 24 und 24a des 
Straßenverkehrsgesetzes mit Ausnahme
der Verfahren gegen Jugendliche und 
Heranwachsende nach dem Jugendge-
richtsgesetz in der Fassung vom 11. De-
zember 1974 (BGBl. I S. 2427), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 27. August
2017 (BGBl. I S. 3295) 

2. Staatsanwaltschaft Verfahren wegen Einsprüchen gegen 1. Januar 2008
Kassel Bußgeldbescheide des Regierungspräsi-

diums Kassel in Ordnungswidrigkeiten-
verfahren nach den §§ 24 und 24a des 
Straßenverkehrsgesetzes

3. Amtsgericht Verfahren wegen Einsprüchen gegen 1. November 2011
Limburg an der Bußgeldbescheide des Regierungspräsi-
Lahn, Zweigstelle diums Gießen in Ordnungswidrigkeiten-
Hadamar verfahren nach den §§ 8 und 8a des Fahr-

personalgesetzes 

4. Staatsanwaltschaft Verfahren wegen Einsprüchen gegen 1. November 2011
Limburg an der Bußgeldbescheide des Regierungspräsidi-
Lahn ums Gießen in Ordnungswidrigkeitenver-

fahren nach den §§ 8 und 8a des Fahrper-
sonalgesetzes

5. Amtsgericht Verfahren wegen Einsprüchen gegen 1. Januar 2013
Frankfurt am Main Bußgeldbescheide des Regierungspräsidi-

ums Kassel und der Oberbürgermeisterin
oder des Oberbürgermeisters der Stadt 
Frankfurt am Main als örtliche Ordnungs-
behörde in Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren nach den §§ 24 und 24a des Straßen-
verkehrsgesetzes mit Ausnahme der Ver-
fahren gegen Jugendliche und Heran-
wachsende nach dem Jugendgerichtsge-
setz

6. Amtsanwaltschaft Verfahren wegen Einsprüchen gegen 1. Januar 2013
Frankfurt am Main Bußgeldbescheide des Regierungspräsidi-

ums Kassel und der Oberbürgermeisterin
oder des Oberbürgermeisters der Stadt 
Frankfurt am Main als örtliche Ordnungs-
behörde in Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren nach den §§ 24 und 24a des Straßen-
verkehrsgesetzes, soweit im gerichtlichen
Verfahren das Amtsgericht Frankfurt am
Main zuständig ist

Anlage (zu § 7 Abs. 1 )

Artikel 24)

Änderung der 
Justizzuständigkeitsverordnung

Aufgrund des

1. § 55a Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs in der Fassung
der Bekanntmachung vom 2. Januar
2002 (BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I 
S. 738), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2787), in
Verbindung mit § 27 Nr. 1 der Justiz-

delegationsverordnung vom 21. De-
zember 2015 (GVBl. 2016 S. 2), geän-
dert durch Verordnung vom 25. No-
vember 2017 (GVBl. S. 362),

2. § 387 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 
17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586,
2587), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780), in
Verbindung mit § 29 Nr. 4 der Justiz-
delegationsverordnung,

3. § 79 Abs. 5 Satz 1 und 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs in Verbindung mit4) Ändert FFN 210-102
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§ 27 Nr. 2 der Justizdelegationsver-
ordnung,

4. § 9 Abs. 1 Satz 3 des Handelsgesetz-
buchs in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 4100-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), auch in
Verbindung mit § 156 Abs. 1 Satz 1
des Genossenschaftsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom
16. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2230),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541), und § 5
Abs. 2 des Partnerschaftsgesell-
schaftsgesetzes vom 25. Juli 1994
(BGBl. I S. 1744), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 22. Dezember 2015
(BGBl. I S. 2565), in Verbindung mit 
§ 27 Nr. 4 der Justizdelegationsver-
ordnung,

5. § 81 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit
§ 93 Satz 1 und 2 der Grundbuchver-
fügung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Januar 1995 (BGBl. I
S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), in
Verbindung mit § 28 Nr. 10 der Jus-
tizdelegationsverordnung

verordnet die Ministerin der Justiz: 

Die Justizzuständigkeitsverordnung
vom 3. Juni 2013 (GVBl. S. 386), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 25. No-
vember 2017 (GVBl. I S. 362), wird wie
folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der
Angabe zu § 33 folgende Angabe ein-
gefügt: 

„§ 33a Grundbuch“

2. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Die Abs. 2 und 3 werden aufgeho-
ben.

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 2.

3. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird aufgeboben.

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3.

4. Nach § 33 wird als § 33a eingefügt: 

„§ 33a

Grundbuch

Zuständige Behörde für die Ge-
nehmigung des Abrufs von Daten im
automatisierten Abrufverfahrens nach
§ 133 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 2
der Grundbuchordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. Juli
2017 (BGBl. I S. 2745) ist die Präsi-
dentin oder der Präsident des Ober-
landesgerichts Frankfurt am Main.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar
2018 in Kraft.

Wiesbaden, den 29. November 2017

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
d e r  J u s t i z

K ü h n e - H ö r m a n n
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